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Telefon / Telefax 
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Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB - Bebauungsplan Nr.83 - Historischer 
Ortskern Sauerlach 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu genanntem Bebauungsplan nimmt das Wasserwirtschaftsamt München als Trä-

ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung. 

1. Überflutungen infolge von Starkregen: 

„Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebau-
ungsplans Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind 
bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von ober-
flächlich abfließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft 
verhindert. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren sollten wasserdicht 
und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt wer-
den.“ 
„Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge 
von Starkregen auf der Straße oberflächlich abfließendes Wasser nicht 
eindringen kann.“ 
„Auf Grundstücken mit einer abflusswirksamen (befestigten) Fläche 
von größer 800 m² ist mit einem Überflutungsnachweis nach DIN 1986-
100 eine Drittbeeinträchtigung zu prüfen. Der Nachweis ist dem Land-
ratsamt München vorzulegen.“ 
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2. Niederschlagswasser 

„Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten Flächen 
muss auf den Baugrundstücken ordnungsgemäß versickert werden. Die Versi-
ckerung soll vorzugsweise breitflächig und über eine mindestens 30 cm mäch-
tige bewachsene Oberbodenzone erfolgen.“ 
„Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser oder eine Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbe-
nutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehör-
de erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitung in das 
Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der erlaubnisfreien Benut-
zung im Sinne der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) mit 
TRENGW (Technische Regeln für das zum schadlosen Einleiten von gesammel-
tem Niederschlagswasser in das Grundwasser) erfüllt sind.“  
„In Bereichen mit Versickerung des Niederschlagswassers sind –sofern Metall-
dächer zum Einsatz kommen sollen- nur Kupfer- und Zinkbleche mit geeigneter 
Beschichtung oder andere wasserwirtschaftlich unbedenkliche Materialen (z. B. 
Aluminium, Edelstahl) zulässig.“ 
„Sofern in außen aufgestellten nicht überdachten technischen Aufbauten (z.B. 
Lüftungsanlagen) mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird (z.B. Käl-
temittel) ist das anfallende Niederschlagswasser gesondert zu beseitigen. Die 
Flächen sind entsprechend klein zu halten und abzugrenzen.“ 
 

3. Tiefgarage: 

„Die Tiefgarage ist unter Einhaltung der DIN 18195 mit DIN 18533 zu errichten. 
Schleppwasser ist in Verdunstungsrinnen zu fassen. Auf das LfU-Merkblatt 
4.3/15 mit dazugehörigem Schreiben in Anlage 1 wird verwiesen.“ 

 

Hinweise: 

Im Sinne der Anpassungen an den Klimawandel sollten zeitnah alle Aspekte einer wasser-

sensiblen Siedlungsentwicklung bei allen Bebauungspläne umgesetzt werden. Hilfreiche 

Informationen erhalten Sie beispielsweise hier:  

https://www.stadtklimanatur.bayern.de/klimaanpassung/wassersensible_stadt/index.html 

Multifunktionale Flächen und Regenwassermehrfachnutzung (u.a. Zisternen) sollten ange-

strebt werden. 

 

Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-
ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  
 

Das Landratsamt München erhält einen Abdruck des Schreibens per E-Mail. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Marian Gaertner 

Baurat 


